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Vorwort

Mit der vorliegenden Steuerstatistik 2008 wird dem Informationsbedürfnis über die Steuerdaten des Kantons 
Thurgau Rechnung getragen. Die Steuerstatistik wird regelmässig für jede Steuerperiode erstellt.

Die Statistik erlaubt einen umfassenden Überblick über die Einkommens- und Vermögenssteuern der Steuer-
periode 2008. Sie soll als Hilfe bei der Fällung von Entscheidungen dienen, insbesondere bei steuerpolitischen 
Entscheidungen. So können die Auswirkungen von Steuergesetzänderungen besser nachverfolgt werden. Die 
Nachführung der Tabellen über weitere Steuerperioden ermöglicht Zeitvergleiche, welche einen Entwicklungs-
trend aufzeigen können.

Die Steuerverwaltung Thurgau wertete für die Steuerstatistik 2008 die Daten ihres Steuerveranlagungs-
programms aus. Die Auswertung erfolgte auf Stufe Kanton und Bezirke. Aus Datenschutzgründen wurde auf 
eine Auswertung auf Gemeindeebene verzichtet.

Der Regierungsrat hofft, dass die Steuerstatistik einem breiten Interessentenkreis die erwartete Grundlage für 
zahlreiche Entscheide und Vergleiche bringt.

Frauenfeld, im April 2011
 

Regierungsrat Bernhard Koch
Departement für Finanzen und Soziales
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der knapp 42 % der Steuerpflichtigen ausmacht, entfielen rund 
52 % des einfachen Steuerertrags.

Zusätzliches steuerbares Einkommen vorwiegend aus 
oberen Einkommensstufen
Der Anstieg des steuerbaren Einkommens um rund 280 Millionen 
Franken zwischen den Jahren 2007 und 2008 ist im Wesentlichen 
 

Im Jahr 2008 erwirtschafteten im Kanton Thurgau rund 150‘000 
Steuerpflichtige ein steuerbares Einkommen von insgesamt 
knapp 7,3 Milliarden Franken (Tabellen 1 und 2). Der durchschnitt-
liche Thurgauer Steuerpflichtige verfügte über ein steuerbares 
Einkommen von 47‘400 Franken und besass ein steuerbares 
Vermögen von 172‘800 Franken. Im Vergleich zum Jahr 2007 ist 
das gesamte steuerbare Einkommen im Kanton um 280 Millionen 
Franken (+4,0 %) gewachsen, pro Steuerpflichtigen sind dies im 
Schnitt rund 990 Franken mehr. Dieses Wachstum basierte zum 
einen auf einer Zunahme der Steuerveranlagungen um 1,9 %, 
wobei diese insbesondere in den oberen Einkommensstufen 
zugenommen haben. Zum anderen erhöhte sich – beeinflusst 
durch die starke Zunahme der hohen Einkommen – das durch-
schnittliche steuerbare Einkommen pro Steuerpflichtigen um 
2,1 %. 

Grosser Anteil des steuerbaren Einkommens verteilt sich 
auf relativ wenige einkommensstarke Steuerpflichtige
Die Kennzahl des durchschnittlichen steuerbaren Einkommens 
verdeckt jedoch die ungleiche Verteilung der Einkommen1. Über 
die Hälfte der Steuerpflichtigen wies 2008 ein steuerbares 
Einkommen von weniger als 40‘000 Franken aus und hielt damit 
knapp ein Fünftel des gesamten steuerbaren Einkommens im 
Kanton. Beinahe jeder zehnte Steuerpflichtige verfügte gar über 
kein steuerbares Einkommen. Auf der anderen Seite wiesen 
8 % der Steuerpflichtigen ein steuerbares Einkommen von über 
100‘000 Franken aus. Auf diese entfiel ein knappes Drittel des 
gesamten Steuersubstrats. 
Entsprechend gross sind die Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Einkommensklassen und deren Beitrag zum kanto-
nalen Steuerertrag (einfache Einkommenssteuer zu 100 %). Der 
Personenkreis mit einem steuerbaren Einkommen von weniger 
als 40’000 Franken (51 % der Steuerpflichtigen) trug knapp 10 % 
zu den Einkommenssteuererträgen bei (Grafik 1). Ganz anders 
das Bild am oberen Ende der Einkommensskala: Die gut 1 % der 
Steuerpflichtigen mit einem steuerbaren Einkommen von über 
200‘000 Franken generierten über 15 % des einfachen Steuerer-
trags, die knapp 7 % der Steuerpflichtigen mit einem steuerbaren 
Einkommen zwischen 100‘000 und 200‘000 Franken kamen für 
weitere 23 % des einfachen Steuerertrags auf. Die mittleren Ein-
kommensklassen mit einem steuerbaren Einkommen zwischen 
40‘000 und 100‘000 Franken trugen ebenfalls leicht überdurch-
schnittlich zum Steueraufkommen bei. Auf diesen Personenkreis, 

1 Die Durchschnittsberechnung mit arithmetischem Mittel wird zudem durch 
einzelne hohe Einkommen bzw. Vermögen stark beeinflusst. Der Durchschnitt 
sagt damit wenig über die Situation des "typischen" Steuerpflichtigen aus.

Mehr Steuereinnahmen dank einkommensstarker Steuerpflichtiger

Die Wohnbevölkerung im Kanton Thurgau wächst und damit auch die Zahl der steuerpflichtigen Personen. 
Diese erwirtschafteten im Jahr 2008 ein steuerbares Einkommen von über 7 Milliarden Franken, das sind 
rund 280 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Auch der durchschnittliche Steuerertrag pro Person ist 
weiter angestiegen.

2007 2008
Veränderung 
2007 bis 2008

Anzahl Anzahl absolut in %

Steuerpflichtige 143'318 145'776 2'458 1,7

Primär 135'132 137'517 2'385 1,8

Sekundär 8'186 8'259 73 0,9

Steuerveranlagungen 150'732 153'552 2'820 1,9

nach Einkommen

mit Einkommen 136'405 138'704 2'299 1,7

ohne Einkommen 14'327 14'848 521 3,6

nach Vermögen

mit Vermögen 64'331 49'152 –15'179 –23,6

ohne Vermögen 86'401 104'400 17'999 20,8

Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Tabelle 1
Steuerpflichtige und Steuerveranlagungen
Kanton Thurgau, 2007 und 2008

Grafik 1
Steuerpflichtige nach Einkommensstufen und 
Einkommenssteuerertrag
Kanton Thurgau, 2008, Anteile in Prozent 

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau
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auf die natürlichen Personen mit einem steuerbaren Einkommen 
zwischen 75‘000 und 200‘000 zurückzuführen. Knapp die Hälfte 
des gesamten Zuwachses entstammt den Steuerpflichtigen mit 
einem steuerbaren Einkommen zwischen 100‘000 und 200‘000 
Franken, ein gutes Viertel der Einkommensstufe 75‘000 bis 
100‘000 Franken. Es sind auch diese beiden Steuerstufen, die 
den höchsten Zuwachs an Steuerpflichtigen verzeichneten. 
Offenbar sind bei den in den Kanton Thurgau zugewanderten 
natürlichen Personen diejenigen aus den oberen Einkommens-
klassen übervertreten.
Entsprechend hat sich die Ungleichverteilung des steuerbaren 
Einkommens auf die Steuerpflichtigen verstärkt, wie anhand 
des Gini-Koeffizienten2 gezeigt werden kann. Dieser Wert ist 
zwischen 2005 und 2008 leicht angestiegen. Dies bedeutet, 
dass – bedingt durch die wachsende Anzahl Steuerpflichtiger 
mit einem hohen steuerbaren Einkommen – ein etwas grösserer 
Anteil des gesamten steuerbaren Einkommens im Kanton sich 
auf die obersten Einkommensklassen konzentriert.

Mehr Veranlagungen sowohl bei den höchsten als auch 
bei den niedrigsten Einkommen
Die Anzahl Steuerpflichtiger mit einem steuerbaren Einkommen 
von über 200‘000 Franken hat zwischen 2005 und 2008 um rund 
45 % zugenommen (Grafik 2). Die Einkommensstufen mit einem 
steuerbaren Einkommen zwischen 100‘000 und 199‘900 Franken 
sowie zwischen 75‘000 und 99‘900 Franken haben ebenfalls 
deutlich zugelegt. Im Gegenzug hat aber auch die Anzahl Steuer-
pflichtiger ohne Einkommen überdurchschnittlich zugenommen. 
Insgesamt gab es im Jahr 2008 um 5,3 % mehr steuerpflichtige 
natürliche Personen (und um 5,6 % mehr Veranlagungen) als 
2005. 

In den Regionen Frauenfeld und Kreuzlingen wohnen die 
einkommenskräftigsten Steuerpflichtigen
Der Trend der letzten Jahre hält an: Die Wohnbevölkerung 
und damit die Zahl der Steuerpflichtigen steigt kontinuierlich.  
Parallel dazu erhöht sich auch das durchschnittliche steuerbare 
Einkommen pro natürliche Person. Im Durchschnitt erwirtschafte-
ten die natürlichen Personen 2008 rund 47‘000 Franken pro Steu-
erpflichtigen (Tabelle 2). Im Jahr 2005 lag dieser Durchschnitts-
wert noch bei knapp 44‘000 Franken pro Steuerpflichtigen und ist 
innert dreier Jahre also um rund 8 % gestiegen.
Mit 53‘000 Franken wies der durchschnittliche Steuerpflichtige 
im Bezirk Frauenfeld das höchste steuerbare Einkommen im 
Jahr 2008 auf, gefolgt vom Bezirk Kreuzlingen (Grafik 3). Am nie-
drigsten fiel das steuerbare Einkommen pro Steuerpflichtigen mit 
im Schnitt knapp 43‘000 Franken im Bezirk Bischofszell aus.
Deutliche regionale Unterschiede lassen sich auch bei der 
Betrachtung der räumlichen Konzentration der obersten und 

2 Der Gini-Koeffizient ist ein Mass zur Darstellung von Ungleichverteilungen. 
Der Koeffizient kann beliebige Werte zwischen 0 (das gesamte steuerbare 
Einkommen im Kanton ist auf alle Bewohner gleichmässig verteilt) und 1 (das 
gesamte steuerbare Einkommen im Kanton entfällt auf einen einzigen Bewoh-
ner) annehmen. Je höher der Wert desto ungleicher ist die Verteilung.

2007 2008
Veränderung 
2007 bis 2008

absolut in %
Steuerbares Einkommen 
(Mio. Fr.) 7'002,3 7'284,6 282,3 4,0

Pro Steuerpflichtigem (Fr.) 46'455,0 47'440,3 985,3 2,1
Steuerbares Vermögen 
(Mio. Fr.) 31'674,3 26'540,0 –5'134,3 –16,2

Pro Steuerpflichtigem (Fr.) 210'136,4 172'840,5 –37'295,9 –17,7

Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Tabelle 2
Steuerpflichtige Einkommen und Vermögen 
Kanton Thurgau, 2007 und 2008

Grafik 2
Entwicklung der Steuerpflichtigen nach Einkommensstufen
Kanton Thurgau, 2005 bis 2008 (indexiert: 2005 = 100) 

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Grafik 3
Durchschnittliches steuerbares Einkommen pro Steuerpflichti-
gen nach Bezirken
Kanton Thurgau, 2008, in Franken

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau
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auch diejenige mit Steuerpflichtigen ohne bzw. einem sehr gerin-
gen steuerbaren Einkommen bis 20‘000 Franken (Grafik 5). Einen 
noch etwas grösseren Anteil dieser Einkommensstufe weist der 
Bezirk Steckborn auf.

Einkommenszenit um das fünfzigste Lebensjahr
Die einkommensstärkste Altersgruppe sind die 46- bis 55-jähri-
gen. Sie erwirtschafteten im Jahr 2008 durchschnittlich 61‘800 
Franken pro Steuerpflichtigen. In dieser Alterskategorie hatten 
nur 43 % der Steuerzahler ein steuerpflichtiges Einkommen von 
unter 40‘000 Franken, während 25 % mehr als 75‘000 Franken, 
beziehungsweise 13 % sogar mehr als 100‘000 Franken dekla-
rierten. Rund 18 % der Steuerpflichtigen befanden sich in dieser 
Altersgruppe, die knapp ein Viertel des gesamten steuerbaren 
Einkommens generierte (Grafik 6).

untersten Einkommensstufen erkennen. Im Bezirk Kreuzlingen 
sind die natürlichen Personen mit einem steuerpflichtigen Ein-
kommen von mehr als 200‘000 Franken mit einem knapp andert-
halb mal höheren Anteil vertreten als im kantonalen Durchschnitt 
(Grafik 4). Eine ebenfalls überdurchschnittliche Konzentration 
dieser Einkommensstufe zeigen die Bezirke Frauenfeld und 
Steckborn. Im Bezirk Kreuzlingen konzentrieren sich aber nicht 
nur die hohen Einkommensklassen überdurchschnittlich, sondern 

Grafik 4
Relative Bedeutung hoher Einkommen nach Bezirken
Kanton Thurgau, 2008, Lokationskoeffizient* Einkommensstufe über 
200'000 CHF

*  Anteil Steuerpflichtiger mit steuerbarem Einkommen über 200'000 CHF am 
Total aller Steuerpflichtigen nach Bezirk in Relation zum Anteil derselben 
Gruppe des gesamten Kantons. Ein Lokationskoeffizient grösser eins bedeutet 
eine überdurchschnittlich starke Konzentration der betrachteten Einkommens-
gruppe im Bezirk im Vergleich zum Kanton.

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Grafik 5
Relative Bedeutung tiefer Einkommen nach Bezirken
Kanton Thurgau, 2008, Lokationskoeffizient* Einkommensstufe unter 
20'000 CHF

*  Anteil Steuerpflichtiger mit steuerbarem Einkommen unter 20'000 CHF am 
Total aller Steuerpflichtigen nach Bezirk in Relation zum Anteil derselben 
Gruppe des gesamten Kantons. Ein Lokationskoeffizient grösser eins bedeutet 
eine überdurchschnittlich starke Konzentration der betrachteten Einkommens-
gruppe im Bezirk im Vergleich zum Kanton.

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Steuerbares Einkommen und (Rein-)Einkommen
Die in dieser Statistik aufgeführten Einkommensbeträge 
beziehen sich auf das steuerbare Einkommen, d.h. nach 
Abzug der gesetzlichen Sozialabzüge (steuerfreie Beträge 
nach § 36 Steuergesetz). Das tatsächliche (Rein-)Einkommen 
2008 ist also um diese Beträge entsprechend höher.

Steuerbares Vermögen und (Rein-)Vermögen
In dieser Statistik wird immer das steuerbare Vermögen 
ausgewiesen, d.h. nach Abzug der Schulden sowie der steu-
erfreien Beträge (§ 53 des Steuergesetzes). 
In der Steuerperiode 2008 konnten in ungetrennter Ehe 
oder eingetragener Partnerschaft lebende Personen jeweils 
200'000 Franken und alleinstehende Steuerpflichtige 100'000 
Franken vom Reinvermögen abziehen. Zusätzlich konnte für 
jedes nicht selbständig besteuerte (minderjährige) Kind  
100'000 Franken vom Reinvermögen abgezogen werden.
Das tatsächliche (Rein-)Vermögen ist also um die Grösse der 
steuerfreien Beträge höher.

Einfache Steuer und Gesamtsteuer
Die in dieser Statistik erwähnten Steuerbeträge beziehen 
sich stets auf die einfache Einkommens- und Vermögens-
steuer zu 100 % des gesetzlichen Ansatzes (§ 37 und 54 des 
Steuergesetzes). Die tatsächliche Steuerbelastung ergibt 
sich durch Multiplikation mit den für Staat und Gemeinden 
massgebenden Steuerfüssen.

Bezirkseinteilung
Auf den 1.1.2011 erfolgte eine neue Bezirkseinteilung. Diese 
ist in der vorliegenden Statistik noch nicht berücksichtigt. Es 
wurde die in der Bezugsperiode 2008 geltende Bezirksauf-
teilung verwendet.



4

Statistische Mitteilung Nr. 2/2011 

wiesen (Tabelle 1). Rund zwei Drittel der Steuerpflichtigen hatten 
im Jahr 2008 kein steuerbares Vermögen (Grafik 7). Die gut 3 % 
der Steuerpflichtigen mit einem steuerbaren Vermögen von mehr 
als einer Million Franken hingegen kamen für 58 % der einfachen 
Vermögenssteuer auf. Damit ist das Vermögen deutlich unglei-
cher verteilt als das Einkommen.

Vermögen steigt mit Alter
Die Vermögen nehmen im Lebenslauf stetig zu. Bei der Alters-
klasse der bis 25-Jährigen betrug das steuerbare Vermögen im 
Jahr 2008 durchschnittlich 2‘500 Franken pro Steuerpflichtigen. 
Während die Altersklasse der 26- bis 35-Jährigen über ein 
steuerbares Vermögen von 18‘700 Franken pro Steuerpflichtigen 
 

Nur moderat weniger verdienten durchschnittlich die 36- bis 45-
Jährigen (57‘300 Franken) und die 56- bis 65-Jährigen (56‘700 
Franken). Auch diese Alterskategorien trugen überproportional 
zum gesamten steuerbaren Einkommen im Kanton bei.

Mit einem durchschnittlichen steuerbaren Einkommen von 
46‘500 Franken lagen die 26- bis 35-jährigen bereits wesentlich 
unter den Einkommen der Altersgruppen der 36- bis 65-Jährigen. 
Sie wiesen damit einen unterproportionalen Anteil am „Einkom-
menskuchen“ auf, wie auch die Rentnerinnen und Rentner sowie 
die unter 26-Jährigen. Die Rentnerinnen und Rentner kamen im 
Durchschnitt auf ein steuerbares Einkommen von 40‘200 Franken. 
Auf die 20 % der über 65-jährigen Steuerpflichtigen entfielen 
17 % des steuerbaren Einkommens. Die unter 26-jährigen Steu-
erpflichtigen haben mit durchschnittlich 20‘800 Franken mit 
Abstand das tiefste steuerbare Einkommen. Die gut 16 % jüng-
sten Steuerpflichtigen erarbeiteten knapp 7 % des steuerbaren 
Einkommens im Kanton.

Änderungen im Steuergesetz führen zu tieferem Vermö-
genssteuerertrag
Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich im Jahr 2008 das 
gesamte steuerbare Vermögen der Thurgauer Steuerpflichtigen 
um 16 % auf 26,5 Milliarden Franken (Tabelle 2). Der daraus 
hervorgehende Steuerertrag sank gar um 34 %. Im Wesentli-
chen verantwortlich für diesen Rückgang sind Anpassungen im 
Steuergesetz. Auf die Steuerperiode 2008 wurde einerseits ein 
einheitlicher Vermögenssteuersatz eingeführt, andererseits sind 
die Vermögenssteuerfreibeträge für alleinstehende Personen, für 
gemeinsam besteuerte Personen und für minderjährige Kinder 
angehoben worden. Begünstigt durch diese Änderungen wurden 
alle Vermögensstufen. Entsprechend vergrösserte sich die Anzahl 
der Steuerpflichtigen, welche kein steuerbares Vermögen auf-

Grafik 8
Steuerpflichtige nach Altersklassen und 
steuerbarem Vermögen
Kanton Thurgau, 2008, Anteile in Prozent 

    

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Grafik 7
Steuerpflichtige nach Vermögensstufen und 
Vermögenssteuerertrag
Kanton Thurgau, 2008, Anteile in Prozent 

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Grafik 6
Steuerpflichtige nach Altersklassen und 
steuerbarem Einkommen
Kanton Thurgau, 2008, Anteile in Prozent 

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau
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Vermögen konzentriert sich am See
Wie verteilt sich das steuerbare Vermögen auf das Kantonsge-
biet? Mit durchschnittlich knapp 220‘000 Franken steuerbarem 
Vermögen pro Steuerpflichtigen steht der Bezirk Kreuzlingen an 
der Spitze, knapp gefolgt vom Bezirk Steckborn (Grafik 9). Auf 
Platz drei liegt mit dem Bezirk Arbon ebenfalls ein Seeanlieger. 
Knapp 40 % tiefer als im Bezirk Kreuzlingen liegt jedoch im Schnitt 
das steuerbare Vermögen im Bezirk Diessenhofen und nur wenig 
höher im Bezirk Bischofszell. Bischofszell war auch der Bezirk mit 
dem höchsten Anteil an Steuerpflichtigen ohne Vermögen (72 % 
aller Steuerpflichtigen), gefolgt von den Bezirken Arbon (69 %) 
und Münchwilen (68 %). Am geringsten war der Anteil dieser 
Personengruppe dagegen im Bezirk Steckborn (63 %).

verfügte, waren es bei den 36- bis 45-Jährigen bereits 66‘300 
Franken. Die Steuerpflichtigen im Alter von 46 bis 55 Jahren 
kommen auf ein durchschnittliches steuerbares Vermögen von 
über 160‘000 Franken, jene im Alter von 56 bis 65 Jahren von 
knapp 320‘000 Franken. Mit Abstand die grössten Vermögens-
werte werden von den Personen im Rentenalter gehalten. Im 
Jahr 2008 besassen die Steuerpflichtigen dieser Altersklasse 
im Durchschnitt ein steuerbares Vermögen von knapp 400‘000 
Franken. Entsprechend gross ist der von dieser Personengruppe 
gehaltene Anteil am gesamten steuerbaren Vermögen im Kanton. 
Die über 65-Jährigen machen einen Fünftel aller Steuerpflichti-
gen aus und besitzen knapp die Hälfte des gesamten steuerbaren 
Vermögens (Grafik 8). Aber auch die 56- bis 65-Jährigen tragen 
überproportional zum gesamten steuerbaren Vermögen bei.
Bei diesen Betrachtungen darf aber nicht ausser Acht gelassen 
werden, dass im Kreis der Seniorinnen und Senioren jede dritte 
Person über kein steuerbares Vermögen verfügt. Dennoch, mehr 
als jeder zweite Millionär im Kanton ist über 65 Jahre alt. Ein 
weiteres Viertel verteilt sich auf die 56- bis 65-Jährigen. Bei den 
Jüngeren besitzen verhältnismässig wenige ein derart grosses 
steuerbares Vermögen.

Rentnerinnen und Rentner sowie Selbständigerwerbende 
tragen überproportional zum Vermögenssteuerertrag bei
Es erstaunt denn auch nicht, dass die Renterinnen und Rentner 
einen grossen Teil des Vermögenssteuerertrages generieren. 
Mit einem Anteil von gut einem Fünftel aller Steuerpflichtigen 
tragen sie knapp 40 % des einfachen Vermögenssteuerertrages 
bei (Tabelle 3). Ebenfalls einen überproportionalen Beitrag lei-
sten die Selbständigerwerbenden (ohne Landwirte). Sie machen 
7 % aller Steuerpflichtigen aus und kommen für gut 10 % des 
Vermögenssteuerertrags auf. Beinahe 70 % der Steuerpflichtigen 
sind unselbständigerwerbend. Sie tragen aber verhältnismässig 
moderat zu den Vermögenssteuererträgen bei (46 % der einfa-
chen Steuer).
Im Durchschnitt bezahlen die Unselbständigerwerbenden eine 
einfache Vermögenssteuer von 127 Franken, die Selbständig-
erwerbenden von 281 Franken und die Rentnerinnen und Rentner 
von 347 Franken.

Grafik 10
Steuerbares Vermögen nach Vermögenswerten
Kanton Thurgau, 2008, Anteile in Prozent

    

    

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Grafik 9
Durchschnittliches steuerbares Vermögen pro Steuerpflichti-
gen nach Bezirken
Kanton Thurgau, 2008, in Franken

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Steuerpflichtige
Vermögens-
steuerertrag

Unselbständigerwerbende 68,1 46,4

Rentner 20,6 38,3

Selbständige 7,0 10,4

Nichterwerbstätige 2,4 2,3

Landwirte 1,9 2,6

Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Tabelle 3
Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Vermögenssteuerertrag 
Kanton Thurgau, 2008, Anteile in Prozent
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Liegenschaften sowie Wertschriften und Guthaben als 
hauptsächlicher  Vermögenswert
Über die Hälfte des steuerbaren Vermögens natürlicher Personen 
im Kanton Thurgau setzt sich aus Liegenschaften zusammen 
(Grafik 10)3. Weitere 42 % entfallen auf Wertschriften und Gut-
haben. Von den übrigen Vermögensarten macht keine mehr als 
3 % des gesamten steuerbaren Vermögens aus.

Stark zunehmende Erträge aus Wertschriften, Guthaben, 
Lotterie- und Totogewinnen
Bei den Einkünften sind wenig überraschend die Erträge aus 
unselbständiger Erwerbstätigkeit (64 %) und Renten (15 %) 
massgebend (Grafik 11).
Der Anteil aus selbständiger Erwerbstätigkeit ist mit rund 
7 % bereits deutlich geringer. Nettoerträge aus Liegenschaften 
trugen im Jahr 2008 6 % zu den Einkünften bei, der Ertrag aus 
Wertschriften, Guthaben, Lotterie- und Totogewinnen weitere 
5 %. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Anteil der Wertschriften, 
Guthaben, Lotterie- und Totogewinnen an Bedeutung gewonnen 
und deren Ertrag um rund 12 % zugelegt. Die mittlere Zunahme 
sämtlicher Einkünfte betrug knapp 4 %.

Hälfte der Abzüge für Schuldzinsen sowie Versicherungs-
prämien und Sparzinsen
Welche Abzüge machen die natürlichen Personen geltend? Im 
Jahr 2008 wurde gut ein Viertel der Abzüge als Schuldzinsen 
angegeben. Dies entspricht einem Volumen von rund 680 Mil-
lionen Franken. Ein weiteres knappes Viertel der Abzüge wurde 
für Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien geltend 
gemacht. Beiträge für die gebundene Selbstvorsorge führten zu 
Abzügen im Wert von knapp 300 Millionen Franken (12 % der 
Abzüge). Übrige für die Ausübung des Berufes erforderliche 
Kosten sowie Abzüge für Auto und Motorrad (je 10 %) sind eben-
falls gewichtige Posten. Im Vergleich zu den Abzügen für das 
Auto oder Motorrad fallen die Abzüge für Abonnementskosten 
öffentlicher Verkehrsmittel äusserst bescheiden aus (knapp 1 % 
aller Abzüge).

3 Steuerbares Vermögen brutto; d. h. vor Abzug der Schulden.

Grafik 12
Abzüge nach Art der Abzüge
Kanton Thurgau, 2008, Anteile in Prozent

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Grafik 11
Einkünfte nach Einkommensquellen
Kanton Thurgau, 2008, Anteile in  Prozent

   

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau
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Vergleich 2007 und 2008: Was ist zu berücksichtigen?

Steuersenkung
Auf die Steuerperiode 2008 ist eine Senkung des Einkom-
menssteuertarifs erfolgt.

Einheitlicher Vermögenssteuersatz und höhere Abzüge
Auf die Steuerperiode 2008 ist einerseits ein einheitlicher 
Vermögenssteuersatz eingeführt worden, was für steuerbare 
Vermögen von über Fr. 500‘000 zu einer merklichen Entlastung 
bei der Vermögenssteuer geführt hat. 
Andererseits sind die Vermögenssteuerfreibeträge für allein-
stehende Personen von Fr. 50‘000 auf Fr. 100‘000, für gemein-
sam besteuerte Personen von Fr. 100‘000 auf Fr. 200‘000 
und für minderjährige Kinder von Fr. 40‘000 auf Fr. 100‘000 
angehoben worden. Dies führte faktisch auch bei tieferen 
Reinvermögen zu einer merklichen Entlastung bei der Vermö-
genssteuer. Zudem vergrösserte sich mit der Erhöhung der 
Vermögenssteuerfreibeträge die Anzahl der Steuerpflichtigen, 
welche kein steuerbares Vermögen aufweisen.

Vereinfachtes Abrechnungsverfahren für geringfügige Löhne
Ab Steuerperiode 2008 können Arbeitgeber unter bestimmten 
Voraussetzungen das vereinfachte Abrechnungsverfahren für 
geringfügige Löhne anwenden. Die im vereinfachten Abrech-
nungsverfahren (mittels Quellensteuerabzug) besteuerten 
Löhne werden im ordentlichen Steuerveranlagungsverfahren 
des Arbeitnehmers weder bei der Festsetzung der Einkom-
menssteuer noch für die Satzbestimmung berücksichtigt. 
Die im vereinfachten Abrechnungsverfahren besteuerten 
Löhne sind in dieser Statistik nicht enthalten. Der Wechsel 

von bisher im ordentlichen Veranlagungsverfahren besteu-
erten Löhnen ins vereinfachte Abrechnungsverfahren wirkt 
sich mindernd auf die im ordentlichen Veranlagungsverfah-
ren erfassten steuerbaren Löhne aus. Es können jedoch nur 
geringfügige Löhne im vereinfachten Abrechnungsverfahren 
erfasst werden, und nur eine begrenzte Anzahl von Arbeit-
gebern erfüllt dafür die Voraussetzungen. Daher wird davon 
ausgegangen, dass die Auswirkungen des vereinfachten 
Abrechnungsverfahrens auf diese Statistik eher gering sind.

Privilegierte Besteuerung von Liquidationsgewinnen
Ab Steuerperiode 2008 ist kantonal die privilegierte Besteue-
rung von Liquidationsgewinnen bei definitiver Aufgabe der 
selbständigen Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. 
Altersjahr oder wegen Unfähigkeit zur Weiterführung infolge 
Invalidität eingeführt worden. Demnach werden die in den 
letzten zwei Geschäftsjahren realisierten stillen Reserven 
(Liquidationsgewinne) zusammen, aber getrennt vom übrigen 
Einkommen, privilegiert besteuert. 
Die im Jahr 2008 separat besteuerten Liquidationsgewinne 
verringern das steuerbare Einkommen in der ordentlichen 
Steuerveranlagung entsprechend und wirken sich somit auch 
in der vorliegenden Statistik aus.

Höherer Abzug für freiwillige Zuwendungen
Auf die Steuerperiode 2008 wurde der maximal mögliche 
Abzug für freiwillige Zuwendungen von 10 % auf 20 % des 
Nettoeinkommens erhöht. Dies wird sich tendenziell min-
dernd auf die Höhe der steuerbaren Einkommen auswirken.
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Zur Erhebung

Die Steuerstatistik 2008 erlaubt einen Überblick über die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen in der 
Steuerperiode 2008. Sie beruht auf einer Auswertung der Daten des Steuerveranlagungsprogramms durch die Steuerverwal-
tung.
Die Statistik umfasst die Einkommens- und Vermögensfaktoren sämtlicher natürlicher Personen, welche am 31. Dezember 2008 
im Kanton Thurgau ein primäres Hauptsteuerdomizil aufwiesen. Ebenfalls enthalten sind natürliche Personen, welche in der Steu-
erperiode 2008 im Kanton Thurgau ein sekundäres Steuerdomizil (ausserkantonales Hauptsteuerdomizil) hatten, sowie natürliche 
Personen, welche während der Steuerperiode 2008 aus dem Kanton Thurgau ins Ausland weggezogen sind.
In der Statistik nicht enthalten sind die
– Wegzüge in andere Kantone während der Steuerperiode 2008
– Steuerfaktoren der quellenbesteuerten ausländischen Arbeitnehmer
– Veranlagungen der direkten Bundessteuer sowie die Veranlagungen der Kapitalleistungen aus Vorsorge
– Steuerfaktoren der juristischen Personen
–  Spezialsteuern (wie z. B. Grundstückgewinnsteuer, Liegenschaftensteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer, Handänderungs-

steuer).
Die Auswertung erfolgte auf Stufe Kanton und Bezirke. Aus Datenschutzgründen wurde auf eine Auswertung auf Gemeindeebene 
verzichtet.

Steuerpflichtige
Aufgrund der gemeinsamen Besteuerung (Familienbesteuerung) sind Ehegatten statistisch als eine Zähleinheit (= 1 Steuerpflich-
tiger) erfasst. Mit Inkrafttreten des Partnerschaftsgesetzes auf den 1. Januar 2007 gilt dies auch für Partnerinnen oder Partner 
einer eingetragenen Partnerschaft.

Primär und sekundär Steuerpflichtige
Bei den in der Steuerstatistik als sekundär steuerpflichtig aufgeführten Personen handelt es sich ausschliesslich um interkantona-
le oder internationale Steuerpflichtige. Personen mit einer primären Steuerpflicht im Kanton Thurgau, welche im Kanton weitere 
sekundäre Steuerdomizile haben, sind nur einmal aufgeführt. Weisen solche Personen weitere sekundäre Steuerdomizile im 
Kanton Thurgau auf, werden diese für jedes Thurgauer Steuerdomizil separat veranlagt und entsprechend in der Anzahl Veranla-
gungen berücksichtigt. Daher weicht in der Statistik die Anzahl Veranlagungen von der Anzahl der Steuerpflichtigen ab.

Zuordnung zur Erwerbsart
Bei gemischter Tätigkeit erfolgt die Zuordnung zur Erwerbsart aufgrund der Haupterwerbsquelle. Bei verheirateten Steuerpflichti-
gen ist die Erwerbstätigkeit des Ehemannes und bei eingetragenen Partnerschaften die Erwerbstätigkeit des älteren Partners bzw. 
der älteren Partnerin entscheidend. Zur Kategorie „Nichterwerbstätige“ zählen Steuerpflichtige, welche über kein Erwerbs- oder 
Erwerbsersatzeinkommen verfügen.

Interkommunales, interkantonales und internationales Verhältnis
Im interkommunalen Verhältnis (zwischen Thurgauer Gemeinden) sind die Steuerfaktoren gemäss den Steuerausscheidungen auf 
die beteiligten Gemeinden aufgeteilt.
Bei interkantonalen und internationalen Steuerausscheidungen sind, wo nichts anderes vermerkt, nur die dem Kanton Thurgau 
zur Besteuerung zustehenden Anteile in die Berechnung miteinbezogen worden.
Steuerpflichtige mit mehreren Thurgauer Steuerdomizilen sind bei der Anzahl Veranlagungen pro Steuerdomizil als eine Zählein-
heit (= 1 Steuerpflichtiger) aufgeführt. Dies führt dazu, dass solche Steuerpflichtige in der Statistik mehrmals enthalten sind.
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